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Abbildung 3: ehemaliger Supermarkt, Gebäudeansicht von SO nach NW (21.12.2019) 

 
Abbildung 4: von außen sichtbare Spalten im 

Dachüberhang (21.12.2019) 
 

Abbildung 5: keine Spalten bzw. Öffnungen auf der 
Ostseite des Dachüberhanges 
(21.12.2019) 
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Abbildung 6: Bodenanschluss Dachstuhl / keine 

Spuren (17.03.2020) 

 
Abbildung 7: Dachstuhl/ keine Spuren 

(17.03.2020) 

 
Abbildung 8: Dachstuhl/ keine Spuren 

(17.03.2020) 

 
Abbildung 9: Keller mit Lichtschacht, ein toter Igel 

(17.03.2020) 

 
Abbildung 10: Kellerraum ohne Spuren 

(17.03.2020) 
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Abbildung 11: Grünfläche im Nordwesten des Plangebietes; Bäume geringen Durchmessers 

(17.03.2020) 

 

 

Quelle/n  

GEOPORTAL BADEN-WÜRTTEMBERG: Topografische Karte, Download unter https://www.geopor-
tal-bw.de/. 

 
 







Inhalt  der  Änderung

Nach  Maßgabe  der  Begrünung  vom  17.11.2020

wird  der  zeichnerische  Teil  des  Bebauungsplans  durch  ein Deckblatt  für  die Grundstü-

cke  Flst.Nrn.  384,  384/1  und  384/2  geändert,

werden  die planungsrechtlichen  Festsetzungen  für  den  Deckblattbereich  entsprechend

den  beigefügten  Festsetzungen  neu  gefasst,

werden  die örtlichen  Bauvorschriften  für  den  Deckblattbereich  entsprechend  den  beige-

fügten  örtlichen  Bauvorschriffen  neu  erlassen,

werden  die Hinweise  für  den  Deckblattbereich  entsprechend  den  beigefügten  Hinweisen

neu  hinzugefügt.

§4

Bestandteile  der  Änderung

Die  3. Änderung  des  Bebauungsplans  besteht  aus

a)  dem  zeichnerischem  Teil  -  Bebauungsplan  (Deckblatt),  M 1:500

b)  den  neu  erlassenen  planungsrechtlichen

Festsetzungen  für  den  Deckblattbereich  '

c) den  neu  erlassenen  örtlichen  Bauvorschriften  für  den

Deckblattbereich

vom  17.11.2020

vom  17.11.2020

vom  17.11.2020

2.  Beigefügt  sind

a)  diegemeinsameBegründungmitdenBelangendesUmweltschutzes  vom17.11.2020

b)  die  artenschutzfachliche  Begutachtung  vom  27.05.2020

§5

0rdnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig  im Sinne  von  § 75 LBO  handelt,  wer  den  aufgrund  von  § 74 LBO  ergangenen

örtlichen  Bauvorschriften  dieser  Satzung  zuwiderhandelt.  Die  Ordnungswidrigkeit  kann  gemäß

§ 75 LBO  mit  einer  Geldbuße  geahndet  werden.

§6

Inkraföreten

Die  3. Änderung  des  Bebauungsplans  und  die  örtlichen  Bauvorschriften  für  den  Geltungsbe-

reich  der  3. Anderung  des  Bebauungsplans,,Ortsetter  Gutach-Nord  Teilbereich  Burgerhof  l"

treten  mit  ihrer  Bekanntmachung  nach  § 10  (3) BauGB  in Kraft.

Urban



Ausfertiqunqsvermerk

Es wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  des  Planes

sowie  der  zugehörigen  planungsrechtlichen

Festsetzungen  und  der  örtlichen  Bauvor-

schriften  mit  den  hierzu  ergangenen  Be-

schlüssen  des  Gemeinderates  der  Gemeinde

Gutach instimmen.

2@ 1.2020

Bekanntmachunqsvermerk

Es wird  bestätigt,  dass  der  Satzungsbe-

schluss  gem.  § 10  (3) BauGB  öffentlich  be-

kannt  gemacht  worden  ist. Tag  der  Be-

kanntmachung  und  somit  Tag  des  Inkrafttre-

tens  ist der  25.11.2020

@:W 5.11  .2020





















Gemeinde  Gutach  im Breisgau

3. Anderung  des  Bebauungsplans  und

Erlass  örtlicher  Bauvorschriften

,,Ortsetter  Gutach-Nord  Teilbereich  Burgerhof  I"

Stand:  17.11.2020

Fassung:  Satzung

gem.  § 10  (l)i.V.m  § 13 a BauGB

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN Seite  10  von  'l 1

schutz  und  bauliche  Vorsorge  und  ist  zu finden  auf:

https://www.bmub.bund.de/publikation/hochwasserschutzfibel-objektschutz-und-

bauliche-vorsorge/.

3.9 Leitungen

Im Plangebiet  liegen  Leitungen  der  Netze  BW  GmbH.  Zur  Vermeidung  von  Schäden

an bestehenden  VersorgungsIeitungen  bitten  wir  Sie,  die Baufirmen  auf  das  Einho-

len von  Lageplänen  hinzuweisen.  Lagepläne  föüssen  rechtzeitig  vor  Baubeginn  bei

der  Netze  BW  GmbH  angefordert  werden:  Netze  BW  GmbH,  Meisterhausstr.  11,

74613  Öhringen,  Tel.  (07941  )932-449,  Fax.(07941  )932-366,  Leitungsauskunft-

Nord@netze-bw.de

iN  '7

Leitungsplan  der  Netze  BW  GmbH  aus  der  Stellungnahme  vom  27.07.2020

3.10 Anschlüsse  der  bnNetze

Hausanschlüsse  werden  nach  den  technischen  Anschlussbedingungen  der  bnNetze

GmbH,  den  Bestimmungen  der  NDAV  und  den  Maßgaben  der  einschlägigen  Re-

gelwerke  in der  jeweils  gültigen  Fassung  ausgeführt.  In AnJehnung  an die  DIN

18012  wird  für  Neubauvorhaben  ein  Anschlussübergaberaum  benötigt.

Der  Hausanschlussraum  ist an der  zur  Straße  zugewandten  Außenwand  des  Ge-

bäudes  einzurichten  und  hat  ausreichend  belüftbar  zu sein.  Anschlussleitungen  sind

geradlinig  und  auf  kürzestem  Weg  vom  Abzweig  der  Versorgungsleitung  bis in den

Hausanschlussraum  zu führen.

23.11.2020



Ge.meinde  Gutach  im Breisgau

3. Anderung  des  Bebauungsplans  und

Erlass  örtlicher  Bauvorschriffen

,,Ortsetter  Gutach-Nord  Teilbereich  Burgerhof  l"

Stand:  17.11.2020

Fassung:  Satzung

gem.  § 10  (1)i.V.m  § 13 a BauGB

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN

Ausfertiqunqsvermerk

Es wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  der  Ände-

rung  des  Planes  sowie  der  zugehörigen  pla-

nungsrechtlichen  Festsetzungen  und  der  neu

erlassenen  örtlichen  Bauvorschriften  mit den

hierzu  ergangenen  Beschlüssen  des  Ge-

meinderates  der  Gemeinde  Gutach  i.Br.

Seite  I1 von  11

Bekanntmachunqsvermerk

Es wird  bestätigt,  dass  der  Satzungsbe-

schluss  gem.  § 10  (3) BauGB  öffentlich  be-

kannt  gemacht  worden  ist. Tag  der  Be-

kanntmachung  und  somit  Tag  des  Inkraföre-

tens  ist der  25.11.2020

überei

1.2020









































Gemeinde  Gutach  im Breisgau

3. Anderung  des  Bebauungsplans  und

Erlass  örtlicher  Bauvorschriften

,,Ortsetter  Gutach-Nord  Teilgebiet  Burgerhof  l"

BEGRüNDUNG

Stand:  17.11.2020

Fassung:  Satzung

gemäß  § ü0 ("l ) i.V.m.  § 13a  BauGB

Seite  20 von  21

Hochwasserthemen,  sowie  der  Leitfaden  ,,Hochwasser-Risikobewusst  planen  und  bauen"

erhältlich.  Die,,Hochwasserschutzfibel"informiert  über  Objektschutz  und bauliche  Vorsorge

und  ist unter  folgendem  Link  zu finden:

https://www.bmub.bund.de/publikation/hochwasserschutzfibel-objektschutz-und-bauliche-

vorsorge/

8.2  Fazit  / Abwägung

Im vorliegenden  Fall soll  auf  einer  planungsrechtlich  gesicherten  innerstädtischen  Brach-

fläche  eine  geänderte  Nutzung  ermöglicht  werden.  Hierfür  wird  im Zuge  der  3. Änderung

des  Bebauungsplanes  die Art  der  zulässigen  Nutzung  präzisiert  und die zulässige  Über-

baubarkeit  neu  geordnet.  Dabei  bleibt  die zulässige  Grundflächenzahl  unverändert,  so dass

generell  nur  die Anordnung  der  Bebauung  überarbeitet  und angepasst  wird.  Lediglich  im

Zuge der Errichtung einer Tiefgarage kom@t es zu einer Veränderung. Im.Sinne einer Ge- (
fahrenabwehr  ist diese  entsprechend  zu sichern.  Aufgrund  der  geringen  Uberflutungstiefe

ist die Gefahr  für  Leib  und  Leben  jedoch  gering,  die Vermeidung  von  Schäden  obliegt  dem

Bauherrn.  Die Vorgaben  des  § 78 (5) WHG  sind  zu berücksichtigen  und im Baugenehmi-

gungsverfahren  entsprechend  nachzuweisen.

9 ERSCHLIEßUNG

Das  Plangebiet  liegt  innerhalb  des  Ortskerns  von  Gutach  und ist bereits  bebaut  und damit

auch  voll  erschlossen.  Durch  die nun  vorliegende  Anderung  des  Bebauungsplans  wird  der

bestehende  Lebensmittelmarkt  zu Gunsten  einer  modernen  Wohnbebauung  aufgegeben.

Die Erschließung  des  Polargebiets  erfolgt  heute  über  die Kirchstraße  im Süden.  Diese  Er-

schließung  bleibt  unverändert.

IO KOSTEN

Die anfallenden  Kosten  werden  durch  den  Vorhabenträger  übernommen,  so dass  der  Ge-

meinde  Gutach  keine  Kosten  entstehen.  Auch  die Erschließung  des  Plangebiets  wird  vom

Vorhabenträger  übernommen.

Il ST  ÄDTEBAULICHE  DATEN

Der  Änderungsbereich  umfasst  insgesamt  eine  Fläche  von  1.592  m2 von  denen  1.527  m2

weiterhin  als al1gemeines  Wohngebiet  (WA)  und  65 m2 als  Fußweg  (öffentliche  Verkehrsflä-

che)  dargestellt  werden.

i.Br.,  den  23.11.2020

Fon 0761/36875-0, www.fsp-stadtplan'iIe

Planverfasser



Gemeinde  Gutach  im Breisgau

3. Anderung  des  Bebauungsplans  und

Erlass  örtlicher  Bauvorschriffen

,,Ortsetter  Gutach-Nord  Teilgebiet  Burgerhof  l"

BEGRüNDUNG

Ausfertiqunqsvermerk

Es wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  des

Planes  sowie  der zugehörigen  pla-

nungsrechtlichen  Festsetzungen  und

der  örtlichen  Bauvorschriften  mit den

hierzu  ergangenen  Beschlüssen  des

Gemeinderates  der  Gemeinde  Gutach

i.Br.  übereinstimmen.

Bürgerm-e

Stand:  17.11.2020

Fassung:  Satzung

gemäß  § 10  (1 ) i.V.m.  § 13a  BauGB

Seite  21 von  21

Bekanntmachunqsvermerk

Es wird  bestätigt,  dass  der  Satzungs-

beschluss  gem.  § 10 (3) BauGB  öf-

fentlich  bekannt  gemacht  worden  ist.

Tag  der  Bekanntmachung  und somit

Tag  des  Inkrafftretens  ist  der

25.11.2020

25.11  .2020

irllr%
Bürgermeister




